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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 20.09.2001 
 
 
Bau von Minikreisverkehrsplätzen 
 
 
Auf Grund der Änderung der StVO zum 01.02.2001 hat am 17.05.2001 ein Ortstermin in der Tempo – 30 – Zone 
Grundweg / Heidehofweg (Projekt 26) stattgefunden. Teilnehmer waren Vertreter des  Polizeireviers Norder-
stedt, der Verkehrsaufsicht, des Trägers der Straßenbaulast sowie des Landesamtes für Straßenbau und Straßen-
verkehr.    
 
Im Rahmen dieser Besprechung wurde herausgestellt, dass sowohl an der Einmündung Grundweg / Bargweg als 
auch an der Kreuzung Grundweg / Heidehofweg die bestehende Vorfahrtsregelung aufgehoben werden muss. 
Andererseits wäre hier die bestehende Zone aufzuheben. 
 
Seitens des Landesamtes für Straßenbau und Straßenverkehr wurde angeregt, an den beiden Knotenpunkten die 
Einrichtung von Mini – Kreisverkehrsplätzen zu überprüfen.  
 
Nach Prüfung der Gegebenheiten durch das Team Verkehrsflächen wurde festgestellt, dass der Umbau der Kno-
tenpunkte zu Mini – Kreisverkehrsplätzen möglich ist, sodass die Realisierung kurzfristig erfolgen soll. 
 
Weiterhin wurde von der Verkehrsaufsicht eine Vorschlagsliste zu potenziellen weiteren Knotenpunkten, die 
sich zur Einrichtung von Mini – Kreisverkehrsplätzen eignen könnten, eingebracht. Nach Prüfung der Gegeben-
heiten wurde daraufhin die Kreuzung Aurikelstieg / Langer Kamp überplant, da sich hier auf Grund der großzü-
gigen räumlichen Situation, der erwarteten Geschwindigkeitsdämpfung (Nähe zur Schule) die Einrichtung zu 
einem Mini – Kreisverkehrsplatz anbot. Auch hier soll eine kurzfristige Realisierung erfolgen.  
 
In der Sitzung werden die beabsichtigten Umbaumaßnahmen vorgestellt.  
 
Da die Einrichtung von Mini – Kreisverkehrsplätzen in Norddeutschland noch kein gebräuchliches Planungsin-
strument ist, sind zur Information als Anlage einige Auszüge aus Empfehlungen zum Einsatz und zur Gestaltung 
von Mini – Kreisverkehrsplätzen beigefügt (Herausgeber Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technolo-
gie des Landes Nordrhein-Westfalen).  
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